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Vertriebsrecht aktuell

Das Ende der Preisliste?

Neue Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zu Änderungsvor-

behalten in Allgemeinen Geschäftsbedingungen

April 2008
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Der Bundesgerichtshof hat in zwei Grundsatzentscheidungen Ende 2007 (BGH III ZR 63/07

Urt. v. 11.10.2007; BGH III ZR 247/06 Urt. v. 15.11.2007) Bestimmungen in Allgemeinen

Geschäftbedingungen zu einseitigen Änderungsvorbehalten für unwirksam erklärt. Im Kern

hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass pauschale Änderungsvorbehalte hinsichtlich

des Leistungsinhaltes und der Preise unzulässig sind.

Die Entscheidungen haben erhebliche praktische Auswirkungen. Betroffen sind insbesondere

Bestimmungen über die Berechtigung zur Änderung von Leistungsinhalten und zur

Anpassung von Preisen. Außerdem hat sich der Bundesgerichtshof mit Klauseln über das

Kündigungsrecht der Kunden bei Ausübung der Änderungsvorbehalte auseinandergesetzt.

Das berechtigte Interesse der Produktanbieter zur Anpassung von Leistungsinhalten und/oder

Preisen für den Fall der Änderung von rechtlichen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

(Gesetzesänderungen, Kostensteigerungen etc.) kann nur sehr eingeschränkt in Allgemeinen

Geschäftbedingungen geregelt werden. Klauseln, die eine Befugnis zur Änderung der

Preisgestaltung wegen gestiegener Kosten beinhalten, müssen etwa konkret die

Kostenfaktoren benennen, welche die Preissteigerungen rechtfertigen sollen.

Die beiden Entscheidungen sollten wegen ihrer umfassenden Bedeutung zum Anlass genom-

men werden, die eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Prüfung zu unterziehen

und ggf. anzupassen.
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In der ersten der beiden Entscheidungen hat der Bundesgerichtshof eine Klausel, wonach sich

der Anbieter vorbehalten hat, den Inhalt seiner AGB und seiner Leistungsbeschreibungen

sowie Preislisten anzupassen, „soweit dies dem Kunden zumutbar ist“, für unwirksam erklärt

(BGH III ZR 63/07 Urt. v. 11.10.2007). Außerdem hält der Bundesgerichtshof eine Klausel für

unwirksam, wonach Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen automatisch wirk-

sam werden, wenn der Kunde nicht innerhalb einer bestimmten Frist widerspricht.

Die zweite Entscheidung hatte Klauseln über die Berechtigung zur Änderung des

Programmangebotes sowie zur Preisanpassung bei einem Pay-TV Vertrag zum Gegenstand.

In beiden Entscheidungen ging es darüber hinaus um die Berechtigung der Kunden zur

Kündigung ihrer Verträge bei Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofes ist eine nachträgliche, einseitige Anpassung von

elementaren Regelungen über Preise und Leistungsinhalte grundsätzlich nur zulässig

· bei triftigen Gründen für eine Anpassung der Leistungsinhalte, wobei die triftigen 

Gründe in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannt werden müssen,

· bei Kostensteigerungen und zum Ausgleich der Kostensteigerungen, wobei die ein-

zelnen Kostenelemente sowie deren Gewichtung bei der Kalkulation des Preises in 

den Allgemeinen Geschäftsbedingungen offen gelegt werden müssen.

Darüber hinaus hat der Bundesgerichtshof bei weitreichenden Änderungsvorbehalten sog.

Zustimmungsfiktionen für unwirksam erklärt, d. h., es kann nicht (mehr) ohne Weiteres dem

Kunden ein Zeitraum zur Ablehnung von Vertragsänderungen gesetzt werden, nach dessen

Ablauf die Vertragsänderungen automatisch wirksam werden.
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